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Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz A 1

GUV-I 8651

Gliederung:

� Die gesetzliche Unfallversicherung ist
ein selbstständiger Zweig der Sozial-
versicherung. Weitere Zweige sind die
gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung.

� Gesetzliche Grundlage der Unfallver-
sicherung ist das siebte Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VII).

� Der Abschluss privater Unfall- oder
Haftpflichtversicherungsverträge
beeinflusst und ersetzt nicht die 
Versicherung in der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Unfallversicherungsträger:

� Die Freiwilligen Feuerwehren gelten
versicherungsrechtlich als Unterneh-
men zur Hilfeleistung bei Unglücks-
fällen.

� Zuständig sind die Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand.
Regional unterschiedlich können 
dies Gemeindeunfallversicherungs-
verbände, Unfallkassen der Länder
und der Städte oder die speziellen
Feuerwehr-Unfallkassen sein.

Versicherte Personen:

� Unfallversichert kraft Gesetzes sind
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII die im
Feuerwehrdienst Tätigen und die Teil-
nehmer an Ausbildungsveranstaltun-
gen einschließlich der Lehrenden.

Arbeitsunfälle, Wegeunfälle 
und Berufskrankheiten:

� Arbeitsunfälle sind Unfälle, die ein
Versicherter in ursächlichem Zu-
sammenhang mit seiner versicherten
Tätigkeit (Feuerwehrdienst) erleidet.

� Als Wegeunfälle gelten Unfälle auf
einem mit der Tätigkeit im Unter-
nehmen zusammenhängenden Weg
nach und von der Stätte der versicher-
ten Tätigkeit.

� Berufskrankheiten sind Krankheiten,
die in der Berufskrankheitenverord-
nung als solche bezeichnet sind und
die sich der Versicherte durch seine
versicherte Tätigkeit zuzieht.

Aufgaben und Leistungen 
der Unfallversicherungsträger:

� Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten, arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren und Sicherstellung der
Ersten Hilfe, z.B. durch Erlass von
Unfallverhütungsvorschriften, Über-
wachung, Beratung und Schulung

� Leistungen zur Rehabilitation der
Unfallverletzten, z.B. durch Heil-
behandlung und Berufshilfe

� Entschädigung durch Geldleistungen,
z.B. durch Verletztengeld bei Arbeits-
unfähigkeit, Übergangsgeld während
der Berufshilfe, Verletztenrente und
Leistungen im Todesfall

10
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B 4 Sichere Durchfahrten und Feuerwehrtore

Gefahren im Torbereich von Feuerwehrhäusern werden durch sicher zu
betätigende Tore und Durchfahrten mit ausreichendem Sicherheitsabstand
zwischen Fahrzeugen und Gebäudeteilen vermieden. Bei nicht ausreichen-
dem Sicherheitsabstand müssen einengende Gebäudeteile mit einer gelb-
schwarzen Gefahrenkennzeichnung versehen sein.
Für den Neubau von Feuerwehrhäusern oder die bauliche Änderung von
Tordurchfahrten sind die Planungsgrundlagen der DIN 14 092 Teil 1 anzu-
wenden und Tore nach DIN 14 092 Teil 2 vorzusehen.

Diese Arbeitshilfe erläutert wichtige bauliche und organisatorische
Regelungen für Durchfahrten und Tore in Feuerwehrhäusern.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen
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Unfallbeispiele:

� Beim Herausfahren des Feuerwehr-
fahrzeuges wurde der gerade in die
Fahrzeughalle hineinlaufende Feuer-
wehrmann zwischen Fahrzeug und
Teilen des Tores eingeklemmt.

� Beim Schließen des Tores die Finger
an der Schließkante geklemmt.

� Der Feuerwehrmann wurde von dem
unkontrolliert ablaufenden Tor am
Kopf getroffen. 

Gefahren:

Gefahren entstehen in Durchfahrten und
an Toren insbesondere, wenn

� zwischen Fahrzeugen und
Gebäudeteilen unzureichende
Sicherheitsabstände vorhanden sind,

� auf unzureichende Sicherheits-
abstände nicht durch gelb-schwarze
Gefahrenkennzeichnung hingewiesen
wird,

� Durchfahrtshöhen unzureichend sind
und

� Tore konstruktive oder betriebliche
Mängel aufweisen.

Schutzziel:

� Verkehrswege und Durchfahrten von
Feuerwehrhäusern müssen so ange-
legt sein, dass auch unter Einsatz-
bedingungen Gefährdungen der
Feuerwehrangehörigen durch das
Bewegen der Fahrzeuge vermieden
werden.

Weitere Informationen:

� UVV „Feuerwehren“ 
(GUV-V C 53, bisher GUV 7.13)

� GUV-Regel „Fahrzeug-Instandhaltung“ 
(GUV-R 157, bisher GUV 17.1)

� „Richtlinien für kraftbetätigte Fenster,
Türen und Tore“ (GUV-R 1/494, bisher 
GUV 16.10)

� DIN 14 092 Teil 1 „Feuerwehrhäuser;
Planungsgrundlagen“

� DIN 14 092 Teil 2 „Feuerwehrhäuser;
Feuerwehrtore“

� DIN EN 12 453 „Nutzungssicherheit
kraftbetätigter Toranlagen“

84
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Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz B 4

Gefahr!
Auch wenn der Sicherheitsabstand rechnerisch
den Mindestanforderungen genügt, bei Fahr-
bewegungen ist dies kein sicherer Durchgang.
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Durchfahrten in
Feuerwehrhäusern –
Mindestanforderungen

� In Durchfahrten von Feuerwehr-
häusern muss zwischen Fahrzeugen
und Gebäudeteilen zu beiden Seiten
ein Abstand von mindestens 0,5 m
bestehen (A).

� Durchfahrten müssen mindestens
0,2 m höher sein als die maximale
Höhe des jeweils durchfahrenden
Fahrzeuges (B).

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Gefahr! 
Diese Tordurchfahrt war allenfalls für bespannte
Kraftspritzen ausreichend breit …

Erforderliche Sicherheitsabstände zwischen
Fahrzeugen und Gebäudeteilen in Tordurchfahrten

Gelb-schwarze Gefahrenkennzeichnung der
Tordurchfahrt nach außen

(A)

m
in

d
. 

0
,5

 m

(A)

m
in

d
. 

0
,5

 m

(B) mind. 0,2 m

� Bei der Bestimmung von Sicherheits-
abständen sind einengende Teile der
Torkonstruktion zu berücksichtigen.

� Sind bei bestehenden Feuerwehr-
häusern die seitlichen Sicherheits-
abstände durch Umbau nicht zu
erreichen, sind die einengenden
Gebäudeteile mit einer gelb-
schwarzen Gefahrenkennzeichnung
zu versehen.
• Die Streifen sind gegensinnig

geneigt zueinander anzubringen.
• Die Gefahrenkennzeichnung muss

nach allen Seiten, von denen sich
Personen einer Gefahrstelle nähern
können, gut sichtbar sein.
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Durchfahrten 
in Feuerwehrhäusern –
Planungsgrundlagen 
für den Neubau oder 
bauliche Änderungen

� Für den Neubau von Feuerwehrhäu-
sern oder die bauliche Änderung von
Tordurchfahrten sind die Planungs-
grundlagen der DIN 14 092 Teil 1
„Feuerwehrhäuser; Planungsgrund-
lagen“ anzuwenden und Tore nach
DIN 14 092 Teil 2 „Feuerwehrhäuser;
Feuerwehrtore“ vorzusehen.

� Für alle Stellplatzgrößen der
DIN 14 092 Teil 1 ist eine Mindestdurch-
fahrtsbreite von 3,5 m erforderlich.
Einengende Teile der Torkonstruktion
sind bei der Planung zu berück-
sichtigen.

� Damit wird auch für Fahrzeuge, 
die nach der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO) die
höchst zulässige Breite aufweisen, 
der erforderliche Sicherheitsabstand
zu beiden Seiten gewährleistet.

� Tore können als Deckenglieder- oder
Schiebefalttore, ggf. auch als Hubtore
eingebaut werden.

� Torantriebe können hand- oder
kraftbetätigt ausgeführt sein.

� Schlupftüren sollten in Toren ver-
mieden werden. Konstruktions-
bedingt ergeben sich Stolperstellen 
im Verkehrsweg. 

GUV-I 8651
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Tabelle: Feuerwehrtore

Stellplatzgröße Durchfahrtsmaße

nach DIN 14 092 Teil 1 nach DIN 14 092 Teil 1

Breite Höhe

1 3,5 m 3,5 m

2 3,5 m 3,5 m

3 3,5 m 4,0 m

4 3,5 m 4,5 m

Tore für Feuerwehrhäuser

nach DIN 14 092 Teil 2

Schiebefalttore

Deckengliedertore

Hubtore

zweiseitig öffnend einseitig öffnend

Seitenansicht

Seitenansicht

Tore sollen als Schiebefalttore,
Deckengliedertore oder Hubtore
ausgeführt sein.

Schlupftür im Deckengliedertor – die Stolperkante
ist mit gelb-schwarzer Gefahrenkennzeichnung
versehen.
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� Schiebefalttore müssen gegen unbe-
absichtigtes Verlassen der Führungen
und Hinauslaufen über ihre Endstel-
lung gesichert sein.

� Torflügel, die betriebsmäßig über 
die Durchfahrt angehoben werden,
müssen gegen Herabfallen gesichert
sein. Sicherungen gegen unkontrol-
liertes Ablaufen sind z.B. Fangvor-
richtungen.

Kraftbetätigte Tore:

� Kraftbetätigte Tore müssen mindes-
tens einmal jährlich durch eine dafür
befähigte Person auf sichere Funktion
geprüft werden. Über die Prüfungen
sind Prüfnachweise zu führen. 

Signalanlagen:

� Bei Deckengliedertoren haben sich
Signalanlagen bewährt, die die Frei-
gabe der lichten Durchfahrtshöhe
eindeutig anzeigen.

Hinweise für sichere Tore

Handbetätigte Tore:

� Nach außen öffnende Torflügel müssen
gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen
gesichert werden können, z.B. durch
Wandhaken.

� Sicherungen gegen unbeabsichtigtes
Zuschlagen dürfen keine Stolperstellen
bilden, dies gilt z.B. für Feststeller im
Bodenbereich.

� Quetsch- und Scherstellen an Kanten
drehbarer Torteile von Schiebe-
falttoren müssen gesichert sein, z.B.
durch
• Handgriffe, die eine sichere

Handhabung beim Schließen der
Tore ermöglichen,

• genügend breite elastische
Dichtstreifen, die eine Quetschung
unmöglich machen,

• verdeckte Kanten, so dass nicht
hineingefasst werden kann.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Nach außen öffnende
Torflügel müssen gegen
Zuschlagen gesichert
werden können.

Der elastische
Dichtstreifen verhindert
Handverletzungen.

Die Signalanlage zeigt die Freigabe der lichten
Durchfahrtshöhe zu beiden Seiten eindeutig an.
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B 5 Sichere Werkstätten zur 
Fahrzeug-Instandhaltung

Die Voraussetzungen für sichere Instandhaltungsarbeiten lassen sich 
auf eine einfache Formel bringen: Sauberkeit und Ordnung = Sicherheit. 

Diese Arbeitshilfe erläutert wichtige bauliche und organisatorische
Regelungen für sichere Werkstätten.

Instandhaltungsarbeiten am Feuerwehrfahrzeug

Bauliche Anlagen und Einrichtungen
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Unfallbeispiele:

� Als das Fahrzeug mit dem Wagenheber
angehoben wurde, rollte es weg.
Dabei wurde der Fuß eingeklemmt.

� Bei Reinigungsarbeiten wurde Benzin
verwendet. Dabei kam es zu einer
Verpuffung.

� Bei Schleifarbeiten einen Schleif-
funken in das Auge bekommen. 

Gefahren:

Gefahren entstehen in Werkstätten zur
Fahrzeug-Instandhaltung insbesondere
durch

� Abrollen, Absinken, Abgleiten oder
Umkippen von Fahrzeugen oder Fahr-
zeugteilen,

� Abgase von Verbrennungsmotoren,
z.B. wenn Abgasabsaugungen fehlen, 

� Einatmen, Verschlucken oder Kontakt
mit Gefahrstoffen, 
z.B. Reinigungsmitteln, Kraftstoffen,
Löse- und Verdünnungsmitteln,
Anstrichstoffen, Säuren, Laugen,

� Brand- und Explosionsgefahr, z.B. bei
Arbeiten am Kraftstoffsystem, bei
Schweiß- und Lackierarbeiten,

� wegfliegende Teile, 
z.B. Schleiffunken, Metallspäne, 

� Heben und Transportieren von
schweren Teilen, 

� Personen, die in Werkstätten arbeiten
und nicht unterwiesen wurden.

Schutzziel:

� Bauliche Anlagen müssen so einge-
richtet sein, dass Gefährdungen von
Feuerwehrangehörigen vermieden
werden.

� Arbeitsplätze müssen so beschaffen
sein und erhalten werden, dass sie
ein sicheres Arbeiten ermöglichen.
Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
der Geräumigkeit, der Trittsicherheit,
der Beleuchtung und Belüftung.

Weitere Informationen:

� UVV „Grundsätze der Prävention“ 
(GUV-V A 1)

� GUV-Regel „Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (GUV-R 500, Kapitel 2.26)

� GUV-Regel „Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (GUV-R 500, Kapitel 2.29)

� GUV-Regel „Fahrzeug-Instandhaltung“ 
(GUV-R 157, bisher GUV 17.1)

90
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Sauberkeit und Ordnung = Sicherheit

… und das Gegenteil davon
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� Schmierstoffe auf Fußböden und
Treppen verursachen häufig Stürze.
Sie lassen sich mit Aufsaugmitteln
leicht und wirksam entfernen.

� Beim Ausbau schwerer Fahrzeugteile
sind Aufnahmeböcke oder Hebezeuge
einzusetzen.

� Zum Erreichen hoch gelegener
Arbeitsplätze eignen sich stand-
sichere Podeste oder fahrbare
Treppen. Anlegeleitern oder Steh-
leitern gelten bei der Fahrzeug-
Instandhaltung nicht als sichere
Aufstiege.

Fahrzeug-Instandhaltung

� Unter Instandhaltung versteht man
alle Maßnahmen zur Bewahrung und
Wiederherstellung des Soll-Zustandes
sowie zur Feststellung und Beurtei-
lung des Ist-Zustandes.

Sichere Werkstatträume 
und Werkstatteinrichtungen

� In Werkstätten gilt vor allem der
Grundsatz: 
Sauberkeit und Ordnung = Sicherheit.

� Personen müssen in der Benutzung
von Werkstätten und deren Einrich-
tungen unterwiesen sein. Dies gilt
insbesondere für den Umgang mit
Maschinen und das Benutzen
erforderlicher persönlicher Schutz-
ausrüstungen.

� Verkehrswege und Notausgänge in
Werkstätten sind freizuhalten. Sie
dürfen nicht durch Fahrzeuge oder
Materiallagerung eingeengt oder
verstellt werden.

� Bodenbeläge in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutsch-
gefahr müssen rutschhemmend und
leicht zu reinigen sein. Fußböden
müssen eben sein.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Wartung Inspektion Instandsetzung

Bewahren des Festlegen und Wiederherstellen
Soll-Zustandes Beurteilen des des

Ist-Zustandes Soll-Zustandes

Reinigen Messen Austauschen
Schmieren Prüfen Ausbessern

Nachstellen Diagnostizieren

Instandhaltung (nach DIN 31 051)

Hebezeugeinsatz und
Transportwagen zum
sicheren und körper-
gerechten Transport 
der Schiebeleiter

Fahrbare Podestleiter
mit umwehrter Platt-
form für hoch gelegene
Arbeitsplätze
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Sichern von Fahrzeugen 
und Fahrzeugteilen gegen
Bewegungen

� Fahrzeuge sind vor Beginn der
Arbeiten gegen unbeabsichtigte
Bewegungen zu sichern, z.B. durch
Betätigen der Feststellbremse oder
durch Unterlegkeile.

� Unterlegkeile müssen verwendet
werden,
• wenn gebremste Räder angehoben

werden,
• wenn Arbeiten am Bremssystem

oder bei unwirksamer Feststell-
bremse durchgeführt werden
müssen.

� An und unter angehobenen Fahr-
zeugen darf erst gearbeitet werden,
wenn sie gegen Abrollen, Abgleiten,

GUV-I 8651
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HebebühneGekipptes Führerhaus … … mit Sicherung 
gegen unbeabsichtigtes
Absinken

Umkippen oder Absinken gesichert
sind.
• Mit Wagenhebern angehobene Fahr-

zeuge sind ausreichend gesichert,
wenn zum Abstützen z.B. Unterstell-
böcke verwendet werden.

• Beim Radwechsel kann auf eine
besondere Abstützung verzichtet
werden.

� Gekippte Führerhäuser müssen in
angehobener Stellung gegen unbeab-
sichtigtes Absinken gesichert sein.

� Hebebühnen oder andere Hebe-
einrichtungen müssen so betrieben
werden, dass angehobene Fahrzeuge
nicht von ihnen abgleiten können.
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Brand- und Explosionsgefahren
überprüft werden, z.B.
• auf Stoffe oder Gegenstände, die

sich durch die Arbeiten in Brand
setzen lassen,

• auf Vorhandensein von brennbaren
Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.

• Schutzmaßnahmen siehe 
GUV-Regel „Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (GUV-R 500, Kapitel 2.26).

� Für die Durchführung von Lackier-
arbeiten sind zum Schutz vor Brand-
und Explosionsgefahren die Anforde-
rungen der GUV-Regel „Betreiben von
Arbeitsmitteln“ (GUV-R 500, Kapitel
2.29) zu beachten.

� Je nach Brandgefahr und Größe der
Arbeitsstätte müssen an gut sicht-
baren und leicht zugänglichen Stellen
Feuerlöscher vorhanden sein.

� Zum Ablöschen brennender Kleidung
müssen z.B. Löschdecken vorhanden
sein.

Brand- und Explosionsgefahren

� Mögliche Zündquellen in Werkstätten
sind z.B.:
Zigarettenglut, Schweiß- oder
Schleiffunken, offene Flammen,
elektrostatische Aufladungen,
Funkenbildung durch elektrische
Anlagen.

� Rauchverbot herrscht in Arbeits-
bereichen,
• in denen mit brennbaren Flüssig-

keiten mit einem Flammpunkt ≤ 55°
gearbeitet wird oder

• in denen mit dem Auftreten
brennbarer Gase oder Dämpfe zu
rechnen ist.

• Die Arbeitsbereiche müssen mit
dem Verbotszeichen „Feuer, offenes
Licht und Rauchen verboten“ deut-
lich erkennbar und dauerhaft
gekennzeichnet sein.

� Ausgelaufene oder verschüttete
brennbare Flüssigkeiten sind unver-
züglich aufzunehmen und aus den
Arbeitsräumen zu entfernen.

� Für brennbare Abfälle müssen
verschließbare, nicht brennbare
Behälter vorhanden sein.

� Für gebrauchte Putztücher, die wieder
verwendet werden sollen, müssen
verschließbare, schwer entflammbare
Behälter vorhanden sein.

� Vor Schweißarbeiten oder Arbeiten,
bei denen Funken entstehen können,
muss der Arbeitsbereich auf mögliche

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Brandgefahr: 
Dieser Mülleimer gehört
nicht in die Werkstatt.

Feuerlöscher im
Werkstattbereich
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Laderäume und 
Umgang mit Akkumulatoren

� Werden Akkumulatoren nur
gelegentlich und einzeln geladen,
reicht die natürliche Lüftung des
Fahrzeug-Stellplatzbereiches aus.
Sind Akkumulatoren häufig oder in
größerer Anzahl zu laden, empfiehlt
sich ein separater Laderaum.

� In Laderäumen von Akkumulatoren
müssen Einrichtungen vorhanden
sein, die zur Vermeidung von
Explosionsgefahren für eine aus-
reichende Lüftung sorgen. 

� Eine ausreichende Lüftung ist 
z.B. gegeben, wenn
• bei natürlicher Lüftung die zuge-

führte Frischluft in Bodennähe in
den Laderaum eintritt und die Abluft
möglichst hoch über der Ladestelle
an einer gegenüber liegenden Stelle
des Raumes durch Querlüftung ins
Freie entweichen kann,

• durch technische Lüftung die 
untere Explosionsgrenze sicher
unterschritten ist. 

� Säuren und Laugen für Akkumula-
toren dürfen nur in bruchsicheren
oder vor Bruch geschützten Gefäßen
aufbewahrt werden. Die Art des
Inhalts muss durch Aufschrift so
angegeben sein, dass Gefäße nicht
verwechselt werden können.

� Gegen Verspritzen oder Verschütten
von Säuren und Laugen sind z.B.
Säureheber oder Ballonkipper zu
benutzen.

� Fahrzeug-Akkumulatoren dürfen 
zur Vermeidung von Knallgas nicht
überladen oder mit zu hohen Lade-
strömen oder Ladespannungen
geladen werden.

� Beim Anklemmen von Batterielade-
Einrichtungen, Starthilfegeräten und
elektrischen Messgeräten zum
Messen des Ladezustandes ist zur
Vermeidung von Lichtbögen die
Minusleitung als letzter Kontakt
möglichst weit entfernt von den
Akkumulatoren und unterhalb der
Gasaustrittsöffnungen an einem gut
leitenden Massepunkt am Fahrzeug
anzulegen. Beim Abklemmen ist
zuerst die Minusleitung zu lösen.

� Ladegeräte sollten z.B. Schalter
besitzen, die ein stromloses 
An- und Abklemmen ermöglichen.

GUV-I 8651
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Platz sparende Alternative – Schrank zur
Batterieladung mit Absaugung
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Beispiele für praktische und 
ergonomische Lösungen im Werkstattbereich

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Höhenverstellbarer Arbeitsplatz und Transport-
möglichkeit für Instandhaltungsarbeiten an
hydraulischen Rettungsgeräten

Transportwagen für Tragkraftspritzen mit
mechanischer Höhenverstellung

Hebezeugeinsatz und Transportwagen zum
sicheren und körpergerechten Transport der
Schiebleiter

Hebezeuge und Transportwagen für
verschiedenste Zwecke

Fahrbare Podestleiter mit umwehrter Plattform für
hoch gelegene Arbeitsplätze

Fahrbares Hebezeug zur sicheren Aufnahme von
Lasten
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B 6 Sichere Arbeitsgruben 
zur Fahrzeug-Instandhaltung

Die Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen erfordert Inspektions- und
Wartungsarbeiten an der Fahrzeugunterseite. Zum Werkstattbereich vieler
Feuerwehreinrichtungen gehören deshalb Arbeitsgruben. Arbeitsgruben
müssen so beschaffen sein, dass sie jederzeit leicht und gefahrlos betreten
und bei Gefahr schnell verlassen werden können. Gegen das Hineinstürzen
von Personen sind Arbeitsgruben zu sichern.

Diese Arbeitshilfe erläutert wichtige bauliche und organisatorische
Regelungen für sichere Arbeitsgruben.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen
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Unfallbeispiele:

� Der Gerätewart achtete nicht auf die
Öffnung der Arbeitsgrube und stürzte
hinein.

� Beim Überspringen der Arbeitsgrube
mit dem Fuß umgeknickt.

� Bei Arbeiten an der Fahrzeug-
unterseite mit dem Kopf gegen ein
Karosserieteil gestoßen.

Gefahren:

Gefahren entstehen insbesondere

� durch bauliche Mängel von
Arbeitsgruben, z.B.
• wenn Bodenbeläge nicht rutsch-

hemmend ausgeführt sind,
insbesondere auf Treppen,

• wenn Ausstiege fehlen,
• durch unzureichende Lüftung,
• durch unzureichende elektrische

Ausrüstung,
� beim Auffahren auf Arbeitsgruben,
� wenn Ausstiege von Arbeitsgruben

verstellt werden,
� wenn Öffnungen von Arbeitsgruben

nicht abgedeckt oder nicht umwehrt
sind,

� wenn Arbeitsgruben übersprungen
werden.

Schutzziel:

� Bauliche Anlagen müssen so
beschaffen sein, dass Gefährdungen
von Feuerwehrangehörigen vermieden
werden.

Weitere Informationen:

� UVV „Grundsätze der Prävention“ 
(GUV-V A 1)

� UVV „Leitern und Tritte“ 
(GUV-V D 36, bisher GUV 6.4)

� GUV-Regel „Fahrzeug-Instandhaltung“ 
(GUV-R 157, bisher GUV 17.1)

98
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Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz B 6

Arbeitsgruben müssen bei Gefahr schnell
verlassen werden können.
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Treppen in Arbeitsgruben

� Arbeitsgruben müssen an den Enden
mit Treppen ausgestattet sein.

� Mindestens eine Treppe muss als
Zugangstreppe ausgeführt sein. Der
Neigungswinkel darf nicht steiler als
45° sein. Die Stufenhöhen sollen
maximal 20 cm betragen.

� Sofern die zweite Treppe nur als
Notausstieg benutzt wird, ist diese
mit einem Neigungswinkel bis 60°
zulässig. Die Stufenhöhen sollen nicht
mehr als 25 cm, Auftrittsbreiten nicht
weniger als 14 cm betragen.

� Treppenstufen aus Gitterrosten sind
trittsicherer als andere Treppenbeläge
und weniger schmutzanfällig.

� Bei Arbeitsgruben bis 5 m Länge ist
anstelle der zweiten Treppe z.B. auch
eine fest angebrachte Stufenanlege-
leiter mit Haltemöglichkeit an der
Ausstiegsstelle ausreichend.

� Senkrechte Steigleitern sind als
Notausstieg ungeeignet. Steigeisen
sind als Notausstieg unzulässig.

� Durch aufgefahrene Fahrzeuge dürfen
nicht beide Ausstiege gleichzeitig
verstellt werden.

Auffahren auf Arbeitsgruben

� Durch Fahrfehler können Fahrzeuge
beim Auffahren auf Arbeitsgruben in
die Öffnung hineinfahren.

� Hat der Fahrzeugführer beim Rück-
wärtsfahren auf die Arbeitsgrube
eingeschränkte Sicht und können
Personen gefährdet werden, muss 
er sich einweisen lassen.

� Der Sichtbereich des Fahrzeugführers
muss erweitert sein, z.B. durch seit-
lich angebrachte Spiegel.

� Eine bessere Orientierung ermög-
lichen auf den Bodenbelag aufge-
brachte Leitlinien.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Leitlinien ermöglichen eine bessere Orientierung
beim Auffahren auf die Arbeitsgrube.

Der in der Halle angebrachte Spiegel erweitert
den Sichtbereich des Fahrers bei der Auffahrt auf
die Arbeitsgrube.

Zugangsteppe mit Treppenstufen aus Gitterrosten
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Sicherung von Arbeitsgruben
gegen Hineinstürzen

� Werden Arbeitsgruben nicht benutzt,
müssen sie gegen Hineinstürzen von
Personen gesichert werden.

� Die wirksamste Sicherung ist die
Abdeckung, z.B. durch einzulegende
Gitterroste, Holzbohlen oder spezielle
Abdeckungssysteme für Arbeits-
gruben. 

� Abdeckungen sind insbesondere dann
erforderlich, wenn bauliche Anlagen
mit Arbeitsgruben ständig als Stell-
platzbereiche für Feuerwehrfahrzeuge
genutzt werden.

� Arbeitsgruben, die häufig benutzt
werden, können anstelle von
Abdeckungen auch umwehrt werden,
z.B. mit Hilfe von Rohrständern und
Ketten oder Seilen.

� Umwehrungen müssen einen Abstand
von mindestens 50 cm von den
Absturzkanten der Arbeitsöffnungen
haben.

� Offene Arbeitsöffnungen dürfen nicht
übersprungen werden. Ggf. sind Über-
gangsstege vorzusehen.

� Öffnungen von Arbeitsgruben müssen
deutlich erkennbar sein, z.B. durch
gelb-schwarze Gefahrenkennzeich-
nung der Ränder. 

� Besondere Radabweiser in Längs-
richtung von Arbeitsgruben sind nicht
erforderlich. Sie bilden eine ständige
Stolpergefahr und verhindern das
Hineinfahren von Fahrzeugen nicht.

� Zugänge, hinter denen sich eine
Arbeitsöffnung befindet, sind durch
ein Warnzeichen „Warnung vor einer
Gefahrstelle“ mit dem Zusatz
„Vorsicht Grube“ zu kennzeichnen.
Zusätzlich sind hinter dem Zugang
bauliche Maßnahmen vorzusehen,
z.B. herausnehmbare Geländer.

� Über und dicht neben ungesicherten
Arbeitsöffnungen dürfen keine
Arbeiten vorgenommen werden, die
auch an einem anderen Arbeitsplatz
ausgeführt werden können.

GUV-I 8651

Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz B 6

Umwehrung des 
nicht benutzten Teils 
der Arbeitsgrube – statt
des Flatterbandes sind
Ketten oder Seile zu
verwenden.

Warnung am Zugang 
vor der dahinter
liegenden Arbeits-
öffnung der Grube – 
das Warnzeichen fehlt.Das Abdecken nicht benutzter Teile von

Arbeitsgruben ist immer die sicherste Lösung.
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Lüftung für Arbeitsgruben

� Ist in Arbeitsgruben mit dem Auf-
treten brennbarer Gase oder Dämpfe
in gefährlicher Menge zu rechnen und
eine ausreichende natürliche Lüftung
durch die Bauart nicht sichergestellt,
müssen Einrichtungen für eine
technische Lüftung vorhanden sein.
Bei der ausschließlichen Instand-
haltung von dieselmotor-betriebenen
Fahrzeugen ist mit dem Auftreten
brennbarer Gase oder Dämpfe in
gefährlicher Menge nicht zu rechnen.

� Als natürlich belüftet gelten z.B. 
nicht abgedeckte Arbeitsgruben in
baulichen Anlagen, wenn das
Verhältnis der Länge ihrer Arbeits-
öffnungen zu ihrer Tiefe mindestens
3 : 1 und ihre Tiefe bis ca. 1,6 m
beträgt. Bei der Bemessung der Tiefe
bleiben Bodenroste unberücksichtigt.

� Die aus Arbeitsgruben abgesaugte
Luft muss getrennt von den Abgasen
von Verbrennungsmotoren und
Feuerungsanlagen oder der Luft
anderer Lüftungsanlagen ins Freie
geführt werden können.

� Lüftungseinrichtungen sind vor dem
Betreten von Arbeitsgruben einzu-
schalten.

Elektrische Ausrüstung 
von Arbeitsgruben

� Arbeitsgruben gelten in der Regel als
„feuchte und nasse Räume“ im 
Sinne der VDE-Bestimmungen. Die
elektrische Installation muss nach
DIN VDE 0100 Teil 737 „Feuchte und
nasse Bereiche und Räume; Anlagen
im Freien“ ausgeführt sein. 

� Eingebaute Leuchten müssen
mindestens der Schutzart IP 54
entsprechen und gegen mechanische
Beschädigung geschützt sein, z.B.
durch schlagfeste Kunststoff-
abdeckungen.

� Handleuchten, die in Arbeitsgruben
verwendet werden, müssen z.B. mit
Schutzglas und Schutzkorb versehen
sein.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Beleuchtung in der Arbeitsgrube – die einge-
bauten Leuchten entsprechen der Schutzart IP 54.
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B 7 Sichere Lagerung 
brennbarer Flüssigkeiten

Durch unsachgemäße Lagerung brennbarer Flüssigkeiten können Brand- 
und Explosionsgefahren entstehen. Dies gilt z.B. für die unsachgemäße
Lagerung von Kraftstoffen zum Betrieb von Motoren und unterschiedlichste
brennbare Flüssigkeiten für Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten.

Diese Arbeitshilfe erläutert wichtige Regeln zur sicheren Lagerung brenn-
barer Flüssigkeiten.

Wartungsstation mit zum Teil brennbaren Flüssigkeiten im Werkstattbereich

Bauliche Anlagen und Einrichtungen
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Unfallbeispiel:

� Bei Werkstattarbeiten entzündeten
sich Dämpfe einer ausgelaufenen
Flüssigkeit. Bei dem Löschversuch
zog sich der Gerätewart Verbren-
nungen an den Fingern zu. 

Gefahren:

Gefahren entstehen durch die Lagerung
brennbarer Flüssigkeiten insbesondere,
wenn

� durch unsachgemäße Lagerung
Brand- und Explosionsgefahren
entstehen,

� die Lagerung nicht in dicht
verschlossenen und bruchsicheren
Behältnissen erfolgt,

� Behältnisse nicht eindeutig und
dauerhaft gekennzeichnet sind,

� bauliche Anforderungen an Lager-
räume nicht eingehalten sind,

� auf mögliche Gefahren nicht durch die
erforderlichen Sicherheitszeichen
hingewiesen wird.

Schutzziel:

� Bauliche Anlagen und Einrichtungen
müssen so eingerichtet und beschaffen
sein, dass Gefährdungen von Feuer-
wehrangehörigen vermieden und
Feuerwehreinrichtungen sicher
untergebracht sowie bewegt oder
entnommen werden können.

Hinweis:

Mit Erlass der Betriebssicherheits-
verordnung im Jahr 2002 wurde unter
anderem die Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) zurückgezogen.
Dadurch sind zwangsläufig auch Rege-
lungen für die anzeige- und erlaubnis-
freie Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
entfallen. Soweit konkretisierende Regeln
zur Betriebssicherheitsverordnung noch
fehlen, gelten die entsprechenden Tech-
nischen Regeln (TRbF) weiter. Besteht
Beratungsbedarf, sollte die jeweils zu-
ständige staatliche Stelle für den Arbeits-
schutz angesprochen werden.

Weitere Informationen:

� UVV „Feuerwehren“ 
(GUV-V C 53, bisher GUV 7.13)

� UVV „Grundsätze der Prävention“
(GUV-V A 1)

� Garagenverordnungen der Länder
� Gefahrgutverordnung Straße und

Eisenbahn (GGVSE)

104
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Gefahr: Für brennbare Flüssigkeiten fehlt häufig
ein Lagerkonzept – in diesem Durcheinander
befinden sich unter anderem auch Lacke, Löse-
mittel, Reiniger, Fette und Kraftstoffe.
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Einteilung:

� Mit der Einführung der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) 
im Jahr 2002 wurde die Verordnung
über brennbare Flüssigkeiten (VbF)
zurückgezogen.
Die Einteilung brennbarer Flüssig-
keiten in die Gefahrklassen A I, B, 
A II und A III ist durch den Wegfall 
der VbF entfallen.

Brennbare Flüssigkeiten

Flammpunkt:

� Der Flammpunkt ist vereinfacht die
niedrigste Flüssigkeitstemperatur, 
bei der eine Flüssigkeit brennbaren
Dampf in solcher Menge abgibt, dass
bei Kontakt mit einer wirksamen Zünd-
quelle sofort eine Flamme auftritt.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Chemikalienrecht

(Einstufung)

Transportrecht

(Klassifizierung)

alte VbF

(Gefahrenklasse) -Gefahr 

0 °C

100 °C

Fl
am

m
pu

nk
t

≤ 55 °C

R 10 Entzündlich
(kein Gefahren-

symbol)

≤ 55 °C

< 21 °C
R 11 
Leichtentzündlich

< 21 °C

< 0 °C*

R 12 
Hochentzündlich

≤ 100 °C

keine

hoch

≤ 61 °C

A III

A III

A I, B

Einstufung und Klassifizierung brennbarer Flüssigkeiten im Überblick – nach Wegfall der VbF

* sowie Siedepunkt/Siedebeginn ≤ 35 °C
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Kennzeichnung von Behältnissen

� Behältnisse mit brennbaren Flüssig-
keiten müssen eindeutig und dauer-
haft gekennzeichnet sein, dies gilt
z.B. für Fässer, Kanister, Dosen,
Flaschen:
• mit den Gefahrensymbolen nach 

der Gefahrstoffverordnung oder
• mit Gefahrzetteln nach den verkehrs-

rechtlichen Vorschriften der Gefahr-
gutverordnung Straße und Eisen-
bahn.

Lagerung 
brennbarer Flüssigkeiten 
in Feuerwehreinrichtungen

� Unzulässig ist die Lagerung brenn-
barer Flüssigkeiten z.B. in
• Durchgängen und Durchfahrten,
• Treppenräumen,
• allgemein zugänglichen Fluren,
• Dachräumen,
• Arbeitsräumen, ausgenommen 

die Menge, die am gleichen Tag
verarbeitet wird,

• in Garagen, soweit gegen die
Vorschriften der Garagen-
verordnungen verstoßen wird.

GUV-I 8651
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Kennzeichnung eines Kanisters mit Gefahren-
symbolen nach der Gefahrstoffverordnung und
dem Gefahrzettel nach der Gefahrgutverordnung
Straße und Eisenbahn

Unzulässig ist die Kraftstofflagerung z.B. im
Bereich von Durchgängen.

GUV-I 8651_25.01.06.qxd  26.01.2006  13:52 Uhr  Seite 106



107

B
7

Lagerräume für 
brennbare Flüssigkeiten

� Am Zugang von Lagern ist auf das
Zutrittsverbot für Unbefugte und auf
das Verbot zum Umgang mit Feuer,
offenem Licht und Rauchen durch 
die Verbotszeichen P02 und P06
hinzuweisen.

� Anhaltspunkte für bauliche Anforde-
rungen an Lagerräume können z.B.
der Technischen Regel für brennbare
Flüssigkeiten (TRbF) 20 „Lager“ ent-
nommen werden. Dies gilt, solange
konkretisierende Regelungen zur
Betriebssicherheitsverordnung noch
fehlen. Im Zweifelsfall informiert die
für den Arbeitsschutz zuständige
staatliche Stelle.

Lagerung brennbarer
Flüssigkeiten in Garagen

� Die Garagenverordnungen der Länder
enthalten Vorschriften für die Lage-
rung von Kraftstoffen in Garagen und
Nebenräumen.
• Stellplatzbereiche in Feuerwehr-

häusern gelten als Garagen.
• Nebenräume sind betriebsmäßig 

zu Garagen gehörende Räume, z.B.
Werkstätten, Waschhallen, Lager-
räume.

� Für die Lagerung brennbarer Flüssig-
keiten ist die Nutzfläche von Garagen
maßgeblich. Die Nutzfläche ergibt
sich aus der Gesamtfläche der Einstell-
plätze. 

� Die Lagerung muss in dicht ver-
schlossenen, bruchsicheren Behält-
nissen aus nicht brennbaren Stoffen
erfolgen.

� Die Tankinhalte eingestellter Feuer-
wehrfahrzeuge und Reservekanister
auf Fahrzeugen bleiben unberück-
sichtigt.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen

Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten mit
Sicherheitszeichen an der Tür

Tabelle 1

Einteilung/ Kleingaragen Mittel- und

Lagerung (≤ 100 m) Großgaragen

(> 100 m)

Ottokraftstoff 20 Liter unzulässig

Dieselkraftstoff 200 Liter* unzulässig

Sonstige brennbare nur zur Verarbeitung 
Flüssigkeiten bei laufenden Arbeiten

* in Bayern 500 Liter Dieselkraftstoff
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B 8 Sichere Schlauchpflege

Zur sicheren Schlauchpflege gehört insbesondere die ergonomische
Gestaltung der Arbeitsplätze und Einrichtungen in Schlauchpflege-Werk-
stätten. 

Diese Arbeitshilfe erläutert wichtige bauliche und organisatorische
Regelungen zur sicheren Schlauchpflege.

Feuerwehrtürme – Symbol für Schlauchpflege-Einrichtungen. Auf Grund moderner System-
technik für die Trocknung von Schläuchen sind Türme heute nicht mehr zwangsläufig
erforderlich.

Bauliche Anlagen und Einrichtungen
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Beispiele 
für ergonomische Lösungen

Bei der Neubeschaffung von Einrichtungen zur Schlauchpflege sind insbesondere
ergonomische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

GUV-I 8651

Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen für Sicherheit und Gesundheitsschutz B 8

Elektro-Schlauchwickler haben handbetätigte
Schlauchwickler in modernen Einrichtungen
verdrängt.

Hilfseinrichtung zum körpergerechten Bestücken
einer Schlauchhaspel nach der Schlauchpflege.
Der aufgesetzte Elektromotor bewirkt die Dreh-
bewegung der Haspel.
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